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Zustimmung des Integrationsamtes

2

Das Integrationsamt hat der Kündigung zugestimmt, weil die 

Gründe, auf denen der Kündigungswunsch des Arbeitsgebers fußt, 

nicht auf der Behinderung des schwerbehinderten Menschen 

beruhen. 

Daraufhin hat der Arbeitgeber die Kündigung ausgesprochen und 

diese ist, ob nun mit oder ohne eine arbeitsgerichtliche 

Auseinandersetzung, wirksam geworden.

Wie geht es für diese Person nun weiter, wenn die Suche nach 

einem neuen Arbeitsplatz (behinderungsbedingte) Probleme 

bereitet? 
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Alter
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Ablauf
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1. Rente wegen Alters

2. Erwerbsminderungsrente beantragen

3. Weiter am Erwerbsleben teilhaben müssen
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1. Rente wegen Alters
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Regelaltersrente
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Regelaltersrente

Die Regelaltersrente bleibt bei der Betrachtung der Möglichkeiten 

außen vor, weil dann im Kündigungsfall meist keine Probleme 

auftauchen.

Bekannt ist, dass derzeit eine Anhebung des 

Regelaltersrentenalters stattfindet. Abgeschlossen ist diese, wenn 

die Geburtsjahrgänge ab 1964 in Rente gehen. Dann beträgt das 

Alter, dass zum Bezug einer Altersrente berechtigt 67 Jahre.

Wer am 1.2.1959 geboren wurde, hat das Regelaltersrentenalter am 

1.4.2025 mit 66 Jahren und 2 Monaten erreicht.
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z.B. 65 Jahrez.B. 62 Jahre

Schwerbehinderung

Besonders langjährig 

versichert

Langjährig versichert

Regelrenten-

eintrittsalter

z.B. 67 Jahre

Regelrenten-

eintrittsalter

z.B. 67 Jahre

Regelrenten-

eintrittsalter

z.B. 67 Jahre

14,4% Abschläge

z.B. 63 Jahre

z.B. 65 Jahre

10,8% Abschläge

Übersicht möglicher Renteneintrittszeitpunkte 
der verschiedenen Altersrenten
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Schwerbehinderung und Renteneintritt

➢ Die Schwerbehinderung muss im Zeitpunkt der Antragstellung vorliegen 

(min. GdB 50)

➢ Schwerbehinderung wird aberkannt – Konsequenzen?

 während des Rentenbezugs unproblematisch​

➢ Tipp: Möglichkeit des Widerspruches oder Klage, um über den Zeitpunkt 

des Rentenbeginns „hinauszuretten“. 
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Exkurs

Bescheid GdB 70 Bescheid GdB 30 Widerspruchs-

bescheid GdB 30

Renteneintritt
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Höhe der 
Altersrente
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Beispiel einer Renteninformation
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Rentenformel

Entgeltpunkte:

Jährlich wird das Durchschnittseinkommen (= 1 EP) der gesetzlich Rentenversicherten 

ermittelt.  In 2025 50.493 €. Der EP ergibt sich durch die Division des tatsächlichen 

Jahreseinkommens durch das Durchschnittseinkommen.

Zugangsfaktor:

Berechnung von Zu- bzw. Abschlägen. ZF = 1, bei Regelaltersgrenze

Rentenfaktor:

Faktor zur Berücksichtigung der Rentenart. RF = 1, bei Rente wegen Alters

Aktueller Rentenwert:

Wird jährlich anhand der Lohnentwicklung festgelegt. Seit 01.07.25 bei

→ 40,79 €
26

Entgeltpunkt (EP ) x  Zugangsfaktor (ZF)  x  Rentenfaktor (RF)  x  aktueller Rentenwert = Rentenhöhe
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Beispiel

Seit dem 01.07.2025 erhalten Menschen, die 37 Versicherungsjahre 

in die RV eingezahlt haben und immer genau das jeweilige 

Durchschnittseinkommen verdient haben, eine Bruttorente von 

1.509,23 €. 
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Entgeltpunkt (EP ) x  Zugangsfaktor (ZF)  x  Rentenfaktor (RF)  x  aktueller Rentenwert = Rentenhöhe

37 (EP ) x  1 (ZF)  x  1 (RF)  x  40,79 € = 1.509,23 €



SbV-Fachtagung 2025

Besteuerung und Sozialabgaben

➢ Der steuerpflichtige Anteil der Rente steigt schrittweise – jedes Jahr um 0,5 % 

– von anfangs 50 % (für Rentenbeginn 2005 oder früher) bis auf 100 % für 

Neurentner ab dem Jahr 2058.

➢ Im Jahr 2025 beträgt der Besteuerungsanteil 83,50 %. Das bedeutet, 

16,50 % der Rente sind von der Steuer befreit.

➢ Der Besteuerungsanteil gilt allerdings nur für den Rentenanteil, der über dem 

Grundfreibetrag von 12.096 € (für Ledige) / 24.192 € (für Verheiratete) 

liegt.

➢ Auf jede:n Rentner:in kommen Rentenabzüge von 14,6 % für die 

Krankenversicherung (+ individueller Zusatzbeitrag d. KV) und 3,6 % 

(4,2 % für Kinderlose) für die Pflegeversicherung zu, wenn die 

Voraussetzung für die KVdR erfüllt ist. Diese werden direkt abgeführt.
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Wartezeit bei 
Altersrenten



SbV-Fachtagung 2025

Was wird unter Umständen als Wartezeit 
berücksichtigt?

➢ Beiträge aus einer Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit. Unter bestimmten Voraussetzungen zählen 

auch Monate, in denen Krankengeld, Arbeitslosengeld, im Zeitraum von Januar 2005 bis Dezember 2010 

Arbeitslosengeld II oder Übergangsgeld bezogen wurde.

➢ Freiwillige Beiträge, die allein gezahlt wurden.

➢ Kindererziehungszeiten für die ersten 2,5 beziehungsweise 3 Lebensjahre.

➢ Monate der nicht erwerbsmäßigen häuslichen Pflege.

➢ Monate aus einem Versorgungsausgleich bei Scheidung.

➢ Beiträge für Minijobs, die zusammen mit dem Arbeitgeber gezahlt wurden. Beiträge für Minijobs, die der 

Arbeitgeber allein gezahlt hat, werden nur anteilig berücksichtigt.

➢ Monate aus einem Rentensplitting unter Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartnern.

➢ Ersatzzeiten: zum Beispiel Monate der politischen Verfolgung in der DDR.

➢ Anrechnungszeiten: Zeiten, in denen aus persönlichen Gründen keine Rentenversicherungsbeiträge gezahlt 

werden konnten, zum Beispiel wegen Krankheit, Schwangerschaft, Arbeitslosigkeit, Schulausbildung und Studium.

➢ Berücksichtigungszeiten: beispielsweise Zeiten der Erziehung eines Kindes, das noch keine 10 Jahre alt ist.
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2. Erwerbsminderungsrente beantragen
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Eigenständiger Antrag oder Aufforderung

Personen, die eine Erwerbsminderungsrente beantragen, tun dies 

entweder aus eigenem Antrieb oder weil sie hierzu mittelbar 

aufgefordert wurden.

Während des Bezuges von Krankengeld oder Arbeitslosengeld 1 

haben die jeweiligen Leistungsträger die Befugnis, die betroffene 

Person aufzufordern, einen Reha-Antrag zu stellen (i.E. s.u.)
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Aufforderung, eine Rehamaßnahme zu beantragen

Der Antrag auf eine Reha-Maßnahme gilt gleichzeitig auch als Antrag 

auf Rente, wenn Versicherte vermindert erwerbsfähig sind und 

➢ ein Erfolg der Reha nicht zu erwarten ist oder

➢Die Reha nicht erfolgreich gewesen ist, weil sie die verminderte 

Erwerbsfähigkeit nicht verhindert haben (§ 116 Abs. 2 SGB VI).

Das bedeutet, dass die Reha-Antragstellung mittelbar auch immer 

einen Rentenantrag beinhaltet.

Der Reha-Antrag wird dann in einen Rentenantrag „umgedeutet“.
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§ 43 SGB VI - Voraussetzungen

Einen Anspruch auf Rente wegen Erwerbsminderung haben Versicherte, 

die 

1. die Regelaltersgrenze noch nicht erreicht haben, 

2. teilweise oder voll erwerbsgemindert sind, 

3. vor Eintritt der Erwerbsminderung die allgemeine Wartezeit erfüllt 

haben, und 

4.  in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung drei Jahre 

Pflichtbeiträge haben, und

35

Persönliche 

Voraussetzungen

Versicherungs-

rechtliche 

Voraussetzungen
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Definition Erwerbsminderung

Eine Erwerbsminderung liegt vor, wenn es aufgrund einer Krankheit oder 

Behinderung nicht mehr möglich ist, auf nicht absehbare Zeit unter den 

üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes erwerbstätig zu sein.

Je nach Ausmaß  der Einschränkung kann eine teilweise oder volle 

Erwerbsminderungsrente gewährt werden.

• Bei voller Erwerbsminderung liegt die Erwerbsfähigkeit bei unter 3 

Stunden täglich.

• Bei teilweiser Erwerbsminderung liegt sie bei 3 bis unter 6 Stunden 

täglich.

Die Erwerbsminderung muss auf nicht absehbare Zeit vorliegen, d.h. sie 

muss über einen Zeitraum von mehr als 6 Monaten ununterbrochen 

bestehen.
36
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Höhe der 
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rente
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Beispiel Renteninformation
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Höhe der EMR

Wie hoch die Erwerbsminderungsrente ausfiele, kann der 

Renteninformation entnommen werden. Hierbei handelt es sich 

um den Bruttobetrag, abgezogen werden hiervon Steuern und bei 

gesetzlich Versicherten Beiträge zur Kranken- und 

Pflegeversicherung. 

Maßgeblich für die Errechnung der Rentenhöhe sind zunächst die 

bis zu diesem Zeitpunkt erworbenen Entgeltpunkte.

Auf dieser Grundlage wird die konkrete Rentenhöhe unter 

Berücksichtigung weiterer Faktoren berechnet.
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Höhe der EMR

Die Höhe der Rente wird von 4 Faktoren bestimmt

1. Rentenfaktor – der Rentenfaktor für die volle EMR ist 1, für die 

teilweise EMR 0,5 

2. Zugangsfaktor – der Zugangsfaktor ist für jeden Kalendermonat, für 

den eine Rente vorzeitig (vor dem 65. Lebensjahr) in Anspruch 

genommen wird, um 0,003 niedriger als 1,0, also um 0,3%. Der 

Abschlag ist auf 10,8% gedeckelt.

3. Zurechnungszeit - ist eine beitragsfreie Zeit, die dem Rentenkonto 

hinzugerechnet wird. 

4. Grundrentenzuschlag 
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3. Weiter erwerbstätig sein müssen
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Weiter am Erwerbsleben teilhaben müssen
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Beginn der AU

Beginn 

Krankengeld

Ende 

Krankengeld

ggf. Beginn ALG I ggf. Beginn Bürgergeld

Aufforderung, eine Reha zu 

beantragen, um eigene 

Leistungspflicht/Unzuständigkeit zu 

prüfen
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Rehabilitation



45Quelle: Darstellung der Leistungsbeurteilung › Sozialmedizinische Leistungsbeurteilung (leistungsbeurteilung-reha.de)

Beispiel Rehaentlassungsbericht
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Ergebnis der Reha

Das Ergebnis der Leistungsbeurteilung am Ende der 

Rehamaßnahme kann aber auch sein, anders als bei der  

Umdeutung des Reha-Antrages in einen Rentenantrag, dass die 

Person unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen 

Arbeitsmarktes noch mindestens sechs Stunden täglich 

erwerbstätig sein kann.
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Leistungen zur 
Teilhabe am 
Arbeitsleben



§§
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Berufliche Reha

Berufliche Reha: Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sind nach § 49 Abs.1 

SGB IX Leistung, die erforderliche sind, um die Erwerbsfähigkeit 

von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung 

bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit 

zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder 

wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben 

möglichst auf Dauer zu sichern.
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Teilhabe am Arbeitsleben

➢ Technische und persönliche Hilfsmittel

➢ Kraftfahrzeughilfen

➢ Leistungen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung 

➢ Wohnungshilfen 

➢ Arbeitsassistenz 

➢ Förderung der Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit 

(Gründungszuschuss)

➢ Leistungen in einer anerkannten Werkstatt für Menschen mit 

Behinderung (WfbM)
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Begleitende Hilfe im Arbeitsleben

➢ Die Begleitende Hilfe im Arbeitsleben umfasst neben 

finanziellen Leistungen an Arbeitgeber und Menschen mit 

Behinderung sowie fachlicher Beratung auch die notwendige 

psychosoziale Betreuung von Betroffenen durch 

Integrationsfachdienste. 

➢ Die Durchführung ist Aufgabe des Integrationsamts.

➢ Wichtig: Die Leistungen an Menschen mit Schwerbehinderung 

erfolgen nachrangig zu Leistungen von Rehabilitationsträgern.
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Begleitende Hilfe im Arbeitsleben

➢ Es geht nicht nur um eine Kompensation der 

behinderungsbedingten Fähigkeitseinschränkungen, sondern 

immer zusätzlich um eine ergonomische, sicherheitstechnische 

und nicht zuletzt wirtschaftliche Arbeitsgestaltung, ohne die 

ein nachhaltiges Beschäftigungsverhältnis nicht gesichert 

werden kann. 

➢ Ziel ist dabei stets eine auf den konkreten schwerbehinderten 

Menschen angepasste Arbeitssituation, damit dieser sich im 

Wettbewerb mit nicht behinderten Kolleg:innen behaupten kann.
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VdK Betriebsarbeit – Inklusion in der Arbeitswelt
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SbV-Fachtagungen

Schulungen, Seminare und Online-Interviews

Teilnahme an Schwerbehindertenversammlungen

Netzwerktreffen und Arbeitskreise für SbVler:innen

Beratung der Vertrauensperson bei Problemen, die in 

Ausübung des Amtes entstehen

Betreuung der Mitarbeiter:innen mit Behinderung in allen 

sozialrechtlichen Fragen 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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